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Diese Ausgabe erscheint auch online

Zur Stärkung unserer Gäste bieten wir an diesem Tag regionale Spezialitäten vom Hof 
der Familie Claudia und Kevin Benzinger:

        Rollbraten mit Kartoffelsalat   11,50 €
        Krustenbraten mit Kartoffelsalat  10,50 €
        Stadionwurst mit Brötchen      3,00 €

Und gegen den Durst gibt es neben zahlreichen alkoholfreien Getränken auch Wei-
zenbier und Helles vom Fass!

Damit wir besser planen können, bitten wir um Vorbestellung der Gerichte bis spätes-
tens 23.08. per E-Mail an w.k.ludwig@t-online.de oder telefonisch unter 07044 41966. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PS: Sie können alle Speisen nach Vorbestellung auch „nur“ abholen – dann kann die 
Küche am Sonntag auch mal kalt bleiben ...

Wir laden Sie herzlich ein!
Große Saisoneröffnung
im Eichenstadion
am 29.08. ab 11.00 Uhr!
Im Rahmen unseres ersten Heimspiels möchten wir erstmalig den Auftakt 
in die neue Saison 2021/2022 mit Ihnen gemeinsam feiern – ein neues 
Event in der Geschichte des SV Friolzheim! 

Dazu haben wir ein sportliches Rahmenprogramm geplant und bieten Ih-
nen natürlich auch den bewährten Sportverein-Service mit warmen Spei-
sen und gut gekühlten Getränken!

Das Programm:
11:00 Uhr: Beginn
11:30 - 12:45 Uhr: Einlagespiel SVF II - SVF AH
13:15 - 13:45 Uhr: Präsentation der Mannschaft und der neuen Spieler
15:00 - 16:45 Uhr: SVF I - TV Möglingen
18:00 Uhr: Ende
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Amtliches

Wir bitten um Beachtung

Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zur Bundestagswahl am 26.9.2021 kann die Erteilung ei-
nes Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. im Internet 
oder per E-Mail) oder durch persönliche Vorsprache bei 
der Gemeindeverwaltung beantragt werden. Telefoni-
sche Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig.
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per 
Internet auf unserer Homepage www.friolzheim.de an. 
Beim Aufruf des Links https://briefwahl.komm.one/intel-
liform/forms/komm.one/km-ewo/pool/wahlscheinantrag/
bw-west/wahlscheinantrag/index?ags=08236019 erhal-
ten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die 
Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das 
Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die 
Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Ver-
sandanschrift senden zu lassen.
Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir 
unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wäh-
lernummer. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem 
dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhal-
ten Sie automatisch einen Hinweis.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch 
und einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf 
der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die 
meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen 
nur Ihr Geburtsdatum und möglicherweise noch eine ab-
weichende Versandadresse.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet 
in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ih-
nen anschließend von uns zugestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen 
haben, können Sie auch formlos per E-Mail an buerger-
buero@friolzheim.de einen Wahlschein beantragen. In 
diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vorna-
men, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte 
an das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Tel. 07044/903625, Mail: buergerbuero@friolzheim.de

Geschwindigkeitsmessungen Landratsamt Enzkreis 
in Friolzheim  März – Juni 2021
Bei den (mobilen) Radarmessungen des LRA Enzkreis 
wurden folgende Ergebnisse festgestellt:

1)  Leonberger Straße (50 km/h bzw. 70 km/h, 
insgesamt 3 Messeinsätze)

Anzahl gemessene Fahrzeuge: 621
Beanstandungen: 13 (2,09 %)

2) Waldsträßle/Gemeindeverbindungsstraße (70 km/h), 
Anzahl gemessene Fahrzeuge 100
Beanstandungen: 11 (11 %)

3) Mönsheimer Straße (30 km/h), 
Anzahl gemessene Fahrzeuge 50
Beanstandungen: 2 (4 %)

Änderung der Coronaverordnung 
Mit der Zehnten Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbrei-
tung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – Co-
ronaVO) wurden die bislang geltenden Regelungen 
grundlegend überarbeitet. Die Verordnung regelt insbe-
sondere, dass der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstal-
tungen im Innenraum grundsätzlich unter der Vorausset-
zung geimpft, genesen („immunisierte Personen“) oder 
getestet („nicht-immunisierte Person“) erfolgt. Der zu 
verzeichnende Impffortschritt hat zudem zur Folge, dass 
darüberhinausgehende Beschränkungen (insbesondere 
Kapazitätsgrenzen) – mit Ausnahme der Basisschutzmaß-
nahmen („AHA-Regeln“) – weitestgehend zurückgenom-
men werden können. 
Die in der Verordnung getroffen Maßnahmen erfolgen 
nunmehr unter Berücksichtigung der Belastung des Ge-
sundheitswesens (Auslastung der Intensivbetten, AIB), 
der Sieben-Tage-Inzidenz, der Impfquote und der Anzahl 
schwerer Krankheitsverläufe (Hospitalisierungen).
Insbesondere folgende Änderungen sind umfasst:
•	 Die Verordnung tritt am 16. August 2021 in Kraft und 

läuft zum 13. September 2021 aus.
•	 Die Abstandsregel wurde zu einer Empfehlung um-

gestaltet. Im Übrigen bleiben die weiteren AHA+L-
Regeln (Lüften, Hygiene, Maskenpflicht) erhalten.

•	 Differenzierung zwischen immunisierten und nicht-
immunisierten Personen. Nicht-immunisierte Perso-
nen unterliegen grundsätzlich der Testverpflichtung 
bei Zutritt zu Einrichtungen bzw. Teilnahme an Ver-
anstaltungen.

•	 Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines 
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszent-
rums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schu-
le oder einer beruflichen Schule gelten als getestete 
Personen (bis zum 13. September 2021). – Somit sind 
zum Beispiel Ferienprogramme für Schülerinnen und 
Schüler auch weiterhin ohne Testnachweis möglich.

•	 Private Zusammenkünfte und private Veranstaltun-
gen sind ohne Beschränkungen zulässig.

•	 Veranstaltungen in geschlossenen Räumen unterliegen 
der 3G-Nachweispflicht. Im Freien gilt dies für Großver-
anstaltungen ab 5.000 Besucherinnen und Besuchern 
und für Veranstaltungen, bei denen ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern nicht zuverlässig eingehalten 
werden kann. Es bleibt bei der in dem CdSK-Beschluss 
festgelegten Obergrenze von 25.000 Personen.

•	 Aufnahme einer Vorschrift mit Anforderungen zur co-
ronakonformen Durchführung der anstehenden Bun-
destagswahl.

•	 Kultur-, Freizeiteinrichtungen, Messen, Ausstellungen 
und Kongresse usw., Angebote der außerschulischen 
und Erwachsenenbildung und Freizeitverkehre un-
terliegen einer 3G-Nachweispflicht, soweit es sich um 
den Zutritt zu geschlossenen Räumen handelt.

•	 Die Sportausübung in Sportstätten in geschlossenen 
Räumen unterliegt grundsätzlich der 3G-Nachweis-
pflicht.

•	 Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen un-
terliegen der PCR-Testpflicht für nicht-immunisierte 
Personen.

•	 In der Innengastronomie sowie bei Beherbergungsbe-
trieben gilt eine 3G-Nachweispflicht. Bei Betriebskan-
tinen und Mensen gilt dies nur für externe Gäste.
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•	 Der Einzelhandel (Ladengeschäfte und Märkte) ist 
ohne 3G-Nachweispflicht zulässig.

•	 Körpernahe Dienstleistungen unterliegen generell 
der 3G-Nachweispflicht mit Ausnahme gesundheitsbe-
zogener Dienstleistungen.

Die gesamte Coronaverordnung sowie weitere Informa-
tionen rund um das Coronavirus erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.friolzheim.de

Enzkreis - Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Das Landratsamt bietet neuen Service an:  
Barrierefreie Schriftstücke für blinde und  
sehbehinderte Menschen
Schriftstücke, wie zum Beispiel Behördenbescheide oder 
Vordrucke, stellen blinde und sehbehinderte Menschen 
im Alltag immer wieder aufs Neue vor Herausforderun-
gen. „Diese sind für die Betroffenen unlesbar“, erklärt 
Arne Jöns, stellvertretender Vorsitzender des Blinden- 
und Sehbehindertenverbands Württemberg. „Oftmals 
landen solche Schreiben in der Ablage, was zur Folge hat, 
dass wichtige Informationen vom Amt bei den Betroffe-
nen nicht ankommen“, schließt sich Michael Frey, Leiter 
der Bezirksgruppe Pforzheim/Enz des Badischen Blinden- 
und Sehbehindertenvereins an. Möchten Betroffene er-
fahren, was in dem Schreiben steht, seien sie bisher auf 
die Hilfe anderer angewiesen. „Das wollten wir ändern“, 
erzählt Enzkreis-Behindertenbeauftragte Anne Marie 
Rouvière-Petruzzi, „denn Menschen mit Behinderung 
hätten ein Recht auf barrierefreie Kommunikation mit 
Behörden. Dieser Anspruch sei im Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetz gesetzlich verankert.“
Gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenver-
band nahm sich deshalb die Beauftragte im Landratsamt 
Enzkreis in enger Abstimmung mit dem Datenschutzbe-
auftragten dieser Sache an.
„Uns war es ein besonderes Anliegen, hier eine Erleich-
terung für die Betroffenen zu schaffen und sie auf ihre 
Rechte und Möglichkeiten aufmerksam zu machen“, er-
klärt dazu Sozialdezernentin Katja Kreeb. Über eine Ko-
operationsvereinbarung mit dem Blinden- und Sehbehin-
dertenverband Württemberg e.V. konnte inzwischen eine 
gute Lösung gefunden werden, die auch die Anforderun-
gen an den Datenschutz erfüllt“, so Kreeb weiter. „Ab so-
fort übernimmt der Blindenverein die „Übersetzung“ der 
Schriftstücke, sodass blinde und sehbehinderte Bürgerin-
nen und Bürger auf Nachfrage ergänzend zum Originalbe-
scheid eine barrierefreie Version erhalten können.“
Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, kann 
sich einfach bei der entsprechenden Stelle melden und 
kostenlos Bescheide, Vordrucke oder Anträge des Land-
ratsamtes in Großdruck, auf Hör-CD oder in Braille-Schrift 
erhalten. „Voraussetzung hierfür ist lediglich das Vor-
handensein des Merkzeichens „Bl“ im Schwerbehinder-
tenausweis oder ein ärztlicher Nachweis“, ergänzt die 
Behindertenbeauftragte.
„Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Inklu-
sion und Barrierefreiheit im Enzkreis“, freut sich auch 
Landrat Bastian Rosenau. „Wir können unsere blinden 
und sehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern nur er-
muntern, von diesem Angebot rege Gebrauch zu ma-
chen.“.

Start umfangreicher Belagssanierungen zwischen 
Neuhausen, Steinegg und Hamberg
Am Montag, 30. August, beginnt mit der Sanierung der 
Kreisstraße K 4558 in Steinegg der erste Abschnitt von 
drei aufeinander folgenden umfangreichen Belags- und 
Sanierungsmaßnahmen zwischen Neuhausen, Steinegg 
und Hamberg. Anschließend folgt die Belagssanierung 
der L 573 zwischen Neuhausen und Steinegg. Zum Ab-
schluss erhält die Kreisstraße K 4559 zwischen Neuhausen 
und Hamberg einen neuen Belag.
Im ersten Abschnitt ist die Kreisstraße in Steinegg zwi-
schen dem Ortseingang aus Richtung Hamberg, im 
Bereich der Verbandsschule im Biet, bis zum Kreisver-
kehrsplatz betroffen. Die Umleitungsstrecke der voll ge-
sperrten Strecke zwischen Steinegg und Hamberg führt 
über Neuhausen.
Im zweiten Abschnitt wird im Auftrag des Regierungsprä-
sidiums Karlsruhe die L 573, voraussichtlich ab dem 9. Sep-
tember, ab dem Kreisverkehrsplatz Steinegg bis zum Orts-
eingang Neuhausen der Asphaltbelag unter Vollsperrung 
erneuert. Die Umleitungsstrecke führt über Hamberg. Der 
Radweg entlang der Landesstraße ist während der Bau-
zeit gesperrt und wird über das Wegenetz in Richtung des 
Friedhofes bei Steinegg umgeleitet. Die an der Landesstra-
ße liegende Baumschule Erhardt kann während der Bau-
zeit rückwärtig über das Feldwegenetz, ausgeschildert aus 
Richtung Steinegg-Hamberg, angefahren werden. 
Im dritten Abschnitt, voraussichtlich ab dem 27. Septem-
ber, wird die Kreisstraße K 4559 zwischen Neuhausen und 
Hamberg zwischen den Einmündungen in die Landesstra-
ße L 573 und der Kreisstraße K4558 saniert. Die Umlei-
tungsstrecke führt dann über Steinegg. Der im Baubereich 
liegende Häckselplatz Neuhausen kann dann nicht ange-
fahren werden. Stattdessen können die Plätze in Tiefen-
bronn, Wimsheim und Engelsbrand genutzt werden. 
Risse und Verdrückungen in der Fahrbahn machen die 
Baumaßnahme nötig. Beim Amt für nachhaltige Mobili-
tät rechnet man bei günstigen Witterungsverhältnissen 
mit einer Gesamtbauzeit von acht Wochen. Erneuert wer-
den jeweils die Asphaltdeck- und Tragschichten, Schacht-
abdeckungen und Einläufe. Die Baukosten betragen rund 
750.000 Euro für die Kreisstraßen und werden vom Enz-
kreis getragen. Die Sanierungskosten der L 573 in Höhe 
von 350.000 Euro werden vom Land übernommen.

Soziale Dienste

Schwester-Karoline-Haus Friolzheim

 
 Foto: 
Schwester-Karoline-Haus 

Schulstr. 17
71292 Friolzheim
skh@altenheimat.de
Bitte vereinbaren Sie ei-
nen Termin mit uns un-
ter der Telefonnummer 
07044/91585-40.
Wir beraten Sie gerne in 
einem persönlichen Ge-
spräch.
Ausbildung 
Wir bieten die Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefach-
mann an. 



4 Nr. 33 . Donnerstag, 19. August 2021

Bitte hier ausschneiden und an das Bürgermeister-
amt Friolzheim senden oder in den Rathausbriefkas-
ten einwerfen.

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Friolzheimer Sperrmüllbörse

Name, Vorname: ..........................................................

Anschrift: ......................................................................

.......................................................................................

Telefon: ........................................................................

Namens- und Anschriftenangabe im Mitteilungsblatt

Einverständnis:

Ihr Inserat kann nur mit der Einwilligung zur Verarbeitung der angegebenen
Daten gemäß der Datenschutzinformation der Gemeinde Friolzheim
(https://www.friolzheim.de/de/verwaltung/datenschutz/) bearbeitet werden.

Zutreffendes bitte ankreuzen:

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

- nur direkte Kontaktaufnahme möglich -

........................................................................................Bitte hier ausschneiden

Suche: Verschenke:

Ja Nein

Ja Nein

Jubilare

Glückwünsche

Robert Keck, Forchenweg 7,    70 Jahre am 22.08.2021
Heinz Essig, Pforzheimer Str. 54, 85 Jahre am 25.08.2021

Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wün-
schen Ihnen im neuen Lebensjahr alles Gute!

Standesamtliche Nachrichten

Goldene Hochzeit

Regina Wemmer und Wolfgang Wemmer, Belchenstr. 4, 
feiern am 21.8.2021 ihre Goldene Hochzeit.

Aktuelles
Alle Informationen des Trägers finden sie auf der Seite 
der Evangelischen Altenheimat
https://www.altenheimat.de/aktuelles/

Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Sprechstunden
Am Mittwoch, 25.8.2021 findet in Heimsheim eine Sprech-
stunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter statt. An-
gesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger und de-
ren Angehörige.
Die Sprechstunde findet von 16.00 bis 17.00 Uhr im Rat-
haus Heimsheim statt. 
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung 
sowie Hausbesuche an BHA Heckengäu Claudia Füllborn 
07041/89745023 oder bha@enzkreis.de
Am Donnerstag, 26.8.2021 findet in Mönsheim eine 
Sprechstunde der Beratungsstelle für Hilfen im Alter 
statt. Angesprochen sind ältere Bürgerinnen und Bürger 
und deren Angehörige.
Die Sprechstunde findet von 10.00 bis 12.00 Uhr im Rat-
haus Mönsheim innerhalb des Sozialen Netzwerkes statt.
Ebenso bietet die Beratungsstelle telefonische Beratung 
sowie Hausbesuche an BHA Heckengäu Claudia Füllborn, 
Tel. 07041/89745023 oder bha@enzkreis.de
Themen können sein:
•	 Wie komme ich trotz Einschränkungen zuhause zurecht?
•	 Informationen über verschiedene Unterstützungs-

möglichkeiten (Haushaltshilfe, Kurzzeit-oder Verhin-
derungspflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen oder 
Pflegeheime etc.)

•	 Wir sprechen über Ihre Fragen zu finanziellen und recht-
lichen Angelegenheiten wie Vollmachten, Patientenver-
fügung, Elternunterhalt oder Themen der Sozialhilfe.

•	 Dazu gehören Informationen zum Thema Wohngeld, 
Grundsicherung, Schwerbehindertenausweis oder Fra-
gen zur Krankenbeförderung.

•	 Wir bieten Ihnen ein vertrauliches Gespräch, um über 
ein weiteres persönliches Anliegen  zu sprechen.

Müll / Sperrmüllbörse
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Notruf/Notdienste

Notrufnummern
Notrufnummer Telefon  112
(die Nummer gilt für den Notarzt, den 
Rettungsdienst und die Feuerwehr glei-
chermaßen. Sie funktioniert in allen Fest-
netzen und Handys in ganz Europa)
Polizei und Unfall Telefon  110
Feuerwehr Telefon  112

Notruf der Rettungsleitstelle
Rettungsleitstelle des DRK 
Pforzheim - Enzkreis e.V., Tel.:  112
Krankentransport, Tel.:  19 222
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst, Ver-
tretung des Hausarztes abends, an Wo-
chenenden und an Feiertagen,bundesweit 
gültig, kostenfrei, gilt nicht für zahnärztl. 
Notdienst, Tel.: 116 117

Ärztlicher Notdienst

Ärztliche Notdienstnummer 116 117 
(Allgemein-, Kinder-, Augen- und 
HNO-ärztlicher Notdienst. Anruf ist 
kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Mühlacker
Enzkreis-Kliniken-Mühlacker
Hermann-Hesse-Str. 34, 75417 Mühlacker

Allgemeine Notfallpraxis  Pforzheim
Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Str. 67, 75179 Pforzheim

Notfallpraxis Leonberg
Kreiskrankenhaus Leonberg
Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen unter Tel.-Nr. 0621 38000816

Apotheken-Notdienste

Samstag, 21.8.2021
Tiergarten-Apotheke Haidach, 
Strietweg 70, 75175 Pforzheim, 
Tel. 07231/414500
Sonntag, 22.8.2021
Pregizer Apotheke, Westl.Karl-Fried-
rich-Str. 39, 75172 Pforzheim, 
Tel. 07231/14370

Ämter

Rathaus
(Fachämter):
Mo.   08.00 - 12.00 Uhr
 14.00 - 16.00 Uhr
Mi.  09.00 - 12.00 Uhr
 16.00 - 18.00 Uhr
Fr.  08.00 - 12.00 Uhr
Di. + Do.  geschlossen
Tel.: 07044 9036-0

Bürgerbüro
Mo.: 08:00 - 12:00 Uhr | 14:00 - 16.30 Uhr
Di.: geschlossen
Mi.: 08:00 - 12:00 Uhr | 15:00 - 18:00 Uhr 

Do.:  08:00 - 12:00 Uhr | 06:30 - 08.00 Uhr  
 (nach Vereinb.)

Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07044 9036-25

Jugendhaus Friolzheim
Mo.   16:00 - 21:00 Uhr
Do.   16:00 - 22:00 Uhr
  16:30 – 18:00 Uhr Teenclub
Fr.  16:00 – 22:00 Uhr
Wo?  Eichenstr. 24/1, Friolzheim
Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen.

Landratsamt Enzkreis
Mo.   08:00 - 12:30 Uhr
Di.   08:00 - 12:30 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
Mi.  geschlossen
Do.  08:00 - 14:00 Uhr
Fr.  08:00 - 12:00 Uhr
Tel.: 07231 308 0

Öffnungszeiten der  
Zulassungsstelle

Mo., Mi.  08:00 - 12:30 Uhr
Di.:  08:00 – 12:30 Uhr
 13:30 – 18:00 Uhr
Do.   08:00 – 14:00 Uhr
Fr.   08:00 - 12:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung.
Online-Terminauswahl und weitere 
Informationen auf www.enzkreis.de.

Notar
Notartermine finden ausschließlich beim 
Notariat Mühlacker statt. Telefonische 
Terminabsprachen werden erbeten un-
ter 07041 8118950. 

Einheitlicher Ansprechpartner
Einheitlicher Ansprechpartner für in- und 
ausländische Dienstleister vor allem in Sa-
chen gewerberechtliche Erlaubnisse: Herr 
Gerhard Fauth, Landratsamt Enzkreis, 
Zähringer Allee 3, 75177 Pforzheim
Tel.: 07231 308 9307
einheitlicher.ansprechpartner@enzkreis.de

Soziale Dienste/Service

Diakonie und Sozialstation  
Heckengäu e.V. 

Als Vertragspartner der Kranken- und-
Pflegekassen bieten wir an: Alten- und 
Krankenpflege, Hauswirtschaftliche Ver-
sorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreu-
ungsgruppe für demenzkranke Pflegebe-
dürftige.

Sie erreichen uns persönlich:
Montag - Freitag, 8.30 - 14.00 Uhr, 
Lehmgrube 1/1, 71297 Mönsheim.
Tel. 07044/905080, Fax 07044/9050839.
info@diakonie-heckengaeu.de

Unser Anrufbeantworter ist außerhalb 
der Bürozeiten geschaltet. 
Wir rufen Sie gerne zurück.

Mobiler Dienst -  
Soziale Dienste GmbH

- Familienentlastungsdienst
- Pflegehilfe- und Betreuungsdienst
- Behindertenhilfe
Ansprechpartner: Hans-Jörg 
Schellenberg, Tel. 07231 1442416
Für alte, kranke und behinderte Men-
schen hat die Soziale Dienste GmbH 
einen leistungsfähigen Mobilen Dienst 
aufgebaut. Hauptamtliche Mitarbeiter 
und Zivildienstleistende helfen Ihnen, den 
Alltag zu bewältigen. Wir planen die Ein-
sätze nach Ihren persönlichen Wünschen. 
Dadurch können Sie lange selbstständig 
bleiben und Ihr Leben unabhängig in der 
gewohnten Umgebung führen.

Beratungsstelle für Hilfe im Alter
Im consilio, Bahnhofstraße 86
75417 Mühlacker, Tel: 07041/ 8 14 69 - 23

Essen auf Rädern
Ansprechpartner: Cornelia Grimmeisen, 
Tel. 07231 1442417
Sie erhalten von Montag bis Freitag ein 
frisch zubereitetes warmes Essen, das Sie 
selbst aus einem Speiseplan mit täglich 
fünf verschiedenen Gerichten auswäh-
len. Für das Wochenende bekommen Sie 
auf Wunsch Tiefkühlkost.

Wohnberatung für ältere  
und behinderte Menschen

Kreisseniorenrat e.V., Ebersteinstr. 25, 
75177 Pforzheim, Tel. 07231 357714

Caritas-Zentrum Mühlacker
Zeppelinstr. 7, 75417 Mühlacker, 
Tel. 07041 5953, Sozial- und Lebensbe-
ratung, Vermittlung von Kuren und Er-
holungen. Sprechzeiten:
Dienstag ganztags, Mittwochnachmittag 
und Donnerstagvormittag

Haus der Diakonie
Diakonie Auskunft - Beratung - Hilfe
Beratungsstelle für Menschen in Notla-
gen wie z.B. Lebens- und Sinnkrisen, so-
ziale Nöte, familiäre Konflikte, Schwan-
gerschaft, Leben mit Behinderung, 
psychische Nöte, chronische Erkran-
kungen, Krebs, Sucht. Die Beratung ist 
kostenlos und für jeden Ratsuchenden 
offen. Die Mitarbeiter/-innen unterlie-
gen der Schweigepflicht. Haus der Di-
akonie, Agnes-Miegel-Straße 5, 71229 
Leonberg, Tel. 07152 3329400, Fax 
07152-33294024, Telefonzeiten Mo. 
- Fr., 09.00 - 12.00 Uhr, Termine nach 
Vereinbarung.

Pro Familia
Deutsche Gesellschaft für Familienpla-
nung, Sexualpädagogik und Sexualbe-
ratung e.V., Ortsverband Pforzheim e.V., 
Parkstr. 19-21, 75175 Pforzheim, 
Terminvereinbarung, Geschäftsstelle 
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Kirchen

Evang. Kirchengemeinde
Friolzheim
www.ev-kirche-friolzheim.de

Mitteilungen der ev. Kirchengemeinde
Kontaktdaten
Evangelisches Pfarramt
Kirchstraße 15, 71292 Friolzheim 
Fax 07044/938835  Homepage: www.ev-kirche-friolzheim.de

Pfarrer Christoph Fritz
Telefon 07044/938346
Mail: Pfarramt.Friolzheim@elkw.de

Pfarramtssekretärin und Kirchenpflegerin Dagmar Weiß
Telefon 07044/41664 (mittwochs zwischen 11.00 und 
14.00 Uhr und freitags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr)
Mail: Dagmar.Weiss@elkw.de

Jugendreferentin Daniela Hirschmüller
Telefon 07044/938349
Mail: Daniela.Hirschmueller@elkw.de

Pforzheim: Tel. 07231 6075860
Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr
Mo., Di., Do. 14:00 – 15:00 Uhr

Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche Pforzheim

Für Fragen der Erziehung, Schule und 
Kindergarten, Partnerschaft usw.
Beratung - Therapie: 
Anmeldungen werden unter  Tel. 07231 
308970 entgegengenommen

Diakonie Pforzheim, Schwanger-
schaftskonfliktberatung,  
Frauenhaus

Diakonie Pforzheim, Goethestr. 41, 
75173 Pforzheim, Telefon: 07231 428650
Mo. – Fr. 9 – 11 Uhr
Mo. – Do. 14 – 16 Uhr

Frauenhaus Pforzheim und Fachstelle 
für häusliche Gewalt
Telefon 07231 4576333

Beratungsstelle für Mädchen 
und Jungen zum Schutz vor  
sexueller Gewalt

Pforzheim-Enzkreis, Hohenzollernstraße 
34, 75177 Pforzheim, Tel: 07231 35 34 34
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de
Unsere Telefonzeiten: montags, donners-
tags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie 
donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr

Deutscher Kinderschutzbund 
Pforzheim Enzkreis e.V.

Tunnelstr. 33, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 589760
info@dksb-pforzheim.de
www.dksb-pforzheim.de

KISTE Hilfen für Kinder und 
Jugendliche von psychisch-  
und suchtkranken Eltern  
mit Gewalterfahrung

Kontaktadresse: Hohenzollernstr. 34, 
75177 Pforzheim, Tel. Nr. 07231-30870 

*Sterneninsel* ambulanter  
Kinder- & Jugendhospizdienst

Für Pforzheim & Enzkreis, Benckiserstra-
ße 274 c/o BBQ, 75172 Pforzheim
Telefon: 07231 8001008

mail@sterneninsel.com
www.sterneninsel.com

Tagesmütter Enztal e.V.

Bahnhofstr. 118, 75417 Mühlacker
Telefon: 07041/8184711
E-Mail: info@tagesmuetter-enztal.de
www.tagesmuetter-enztal.de

Jugend- u. Drogen-
beratungsstelle Drobs

Schießhausstr. 6, 75173 Pforzheim,
Tel. 07231 922770

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. 
Befreit leben lernen  
Wege aus der Alkoholsucht

Selbsthilfegruppe für Betroffene und  
Angehörige
Wann: Wöchentlich mittwochs, 19:30 Uhr
Wo: Katharinenstraße 22, 
71263 Weil der Stadt / Merklingen
Ansprechpartner: 
Paul Farcas, Tel. 07033/6939243

Wohnungsnotfallhilfe und 
Existenzsicherung

Sprechstunde der Fachberatungsstelle
Enzkreis in Friolzheim
Persönliche Beratung, Unterstützung und 
Information bei: Fragen zur Existenzsi-
cherung, z.B. zu ALG I & II, Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Sozialhilfe, drohendem 
Wohnungsverlust, ungesicherten oder 
unzumutbaren Wohnverhältnissen; sozi-
alrechtlichen Ansprüchen, etc.

Nach vorheriger Terminabsprache im 
Foyer der Zehntscheune (Marktplatz 11) 
Friolzheim.

Wichernhaus der Pforzheimer
Stadtmission e.V.,
Westl. Karl-Friedrich-Str. 120,
75172 Pforzheim,
Tel. 07231/5661 96-0 (Zentrale),
FB-Enzkreis@wichernhaus-pforzheim.de
www.wichernhaus-pforzheim.de

bwlv – Zentrum Pforzheim

im Haus der seelischen Gesundheit „Lore 
Perls“, Fachstelle Sucht, Fachstelle für 
psychisch kranke Menschen, Tagesklinik
Luisenstr. 54-56, 75172 Pforzheim

Telefon: 07231 1394080
fs-pforzheim@bw-lv.de, www.bw-lv.de

Beratung zu HIV und AIDS,  
andere sexuell übertragbare 
Krankheiten

HIV-Test - anonym und kostenlos - 
Gesundheitsamt Enzkreis
Bahnhofstraße 28, Pforzheim, 
Telefon: 07231 308-9850
E-Mail: Heike.Sabisch@enzkreis.de
Sprechzeiten:
Di.  13:30 - 18:00 Uhr
Do.   08:00 - 14:00 Uhr
Oder nach Vereinbarung.

AIDS-Hilfe Pforzheim e.V.

Goldschmiedeschulstr. 6, Pforzheim
Telefon 07231 441110
E-Mail info@ah-pforzheim.de
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.  09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag  13:00 - 18:00 Uhr

Beratungsstelle der  
Deutschen Rentenversicherung 
(LVA und BFA)

Auskunfts- und Beratungsstelle
Freiburger Str. 7 / Wilferdinger Höhe, 
75179 Pforzheim
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Mi.  08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 16:00 Uhr
Do.   08:00 - 12:00 Uhr
  13:00 - 18:00 Uhr
Fr.  08:00 - 12:00 Uhr
Terminvereinbarung möglich unter:
Tel. 07231 9314-20, Fax 07231 9314-60

Sprechtag Flüchtlingsbetreuung

Der Sprechtag findet dienstags von  
14 – 16 Uhr im Foyer der Zehntscheune 
bei Frau Sadik statt. Frau Sadik ist unter 
hanan.sadik@ib.de oder 0151 15939365 
erreichbar.


